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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1952

Norm

StPO §170 Z1

Rechtssatz

Als Zeugen dürfen unbeeidet auch solche Personen einvernommen werden, die der Begehung der den Gegenstand

ihrer Abhörung bildenden strafbaren Handlung oder der Teilnahme hieran verdächtigt oder überwiesen sind, daher

auch Mitschuldige, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie der gleichen Gerichtsbarkeit unterstehen wie der

Angeklagte.
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